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Feststellungsprüfung 
(Rechtliche Grundlagen: § 20 SchUG, § 21 LBVO)  
 

Ausgangssituation:  
Ist ein Schüler1 dem Unterricht so lange ferngeblieben (egal ob verschuldet oder nicht verschuldet), dass die 
Lehrperson keine sichere Beurteilung der Leistung im Jahreszeugnis vornehmen kann, ist eine2 
Feststellungsprüfung durchzuführen. 
 

Termin:  
gegen Ende des Unterrichtsjahres3  
 

Verständigung:  
spätestens zwei Wochen vor der Prüfung: Information über die Feststellungsprüfung spätestens eine Woche vor 
der Prüfung: Bekanntgabe, um welche Uhrzeit die einzelnen Teilprüfungen beginnen4. An einem Tag darf für 
einen Schüler nur in einem Gegenstand eine Feststellungsprüfung angesetzt werden. In allen anderen 
Gegenständen ist er an diesem Tag von allen Leistungsfeststellungen befreit.  
 

Bestandteile5:  
a) schriftliche6 und mündliche7 Teilprüfung (in Schularbeitsgegenständen)8  
b) schriftliche Teilprüfung  
c) mündliche Teilprüfung9  
d) praktische Teilprüfung10  
e) praktische und mündliche Teilprüfung11 
 

Prüfungsstoff:  
versäumter Lehrstoff bzw. jener Stoff, über den keine Leistungsfeststellungen erbracht werden konnten12 

 

Beurteilung der Feststellungsprüfung:  
Neben der im Rahmen der Prüfung erbrachten Leistung sind alle im Lauf des Unterrichtsjahres beurteilten 
Leistungen des Schülers in die Beurteilung der Feststellungsprüfung einzubeziehen. Die Beurteilung der 
Feststellungsprüfung wird zur Beurteilung im Jahreszeugnis.  
 

1 Personenbezogene Bezeichnungen umfassen gleichermaßen Personen männlichen und weiblichen Geschlechts.  
2 pro Gegenstand höchstens eine Feststellungsprüfung (kann nicht wiederholt oder durch eine weitere ergänzt werden!)  
3 Erst frühestens Mitte Mai steht wohl fest, dass keine andere Art der sicheren Jahresbeurteilung möglich ist. Wenn der Schüler ohne 
eigenes Verschulden so viel vom Unterricht versäumt hat, dass die erfolgreiche Ablegung der Prüfung „nicht zu erwarten ist“ (SchUG § 20 
Abs. 3), ist sie ihm auf Antrag vom Schulleiter mindestens acht, höchstens zwölf Wochen zu stunden.  
4 Der tatsächliche Beginn der einzelnen Teilprüfungen darf spätestens 60 Minuten nach dem bekanntgegebenen Termin erfolgen!  
5 Welche der Varianten zutrifft, richtet sich nach dem Lehrplan des jeweiligen Gegenstandes und an der Schulart.  
6 Dauer: 50 Minuten. Die schriftliche Prüfung hat am Vormittag zu erfolgen, die mündliche frühestens eine Stunde nach Ende der 
schriftlichen.  
7 Dauer: 15 Minuten  
8 Die schriftliche Prüfung hat am Vormittag zu erfolgen, die mündliche frühestens eine Stunde nach Ende der schriftlichen.  
9 Dauer: 15 Minuten  
10 Dauer: 30-50 Minuten  
11 Die praktische Prüfung hat am Vormittag zu erfolgen, die mündliche frühestens eine Stunde nach Ende der praktischen. 
12 im „Normalfall“ nicht der gesamte Jahresstoff  

Fortsetzung nächste Seite! 
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Nichterscheinen oder Nichtantreten des Schülers:  
bei gerechtfertigter Verhinderung: neuer Termin unverzüglich nach Wegfall des Verhinderungsgrundes13, 
spätestens bis zur Beurteilungskonferenz14 ohne gerechtfertigte Verhinderung: Der Schüler kann in diesem 
Gegenstand im Jahreszeugnis nicht beurteilt werden und darf deshalb nicht aufsteigen bzw. hat die letzte 
Schulstufe nicht erfolgreich abgeschlossen.  
 
Dokumentation: 
Über den Verlauf einer Feststellungsprüfung, einer Nachtragsprüfung hat die Lehrperson eine schriftliche 
Aufzeichnung zu führen. 
 
Ausnahmen: 
In der Vorschulstufe gibt es keine Feststellungsprüfungen. 
In Sonderschulen und der Integration an anderen Schultypen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hat die 
Schulkonferenz anstelle der Feststellungsprüfung nach dem Entwicklungsstand des Schülers zu entscheiden, ob 
er zum Aufsteigen in die nächsthöhere Lehrplanstufe geeignet ist.  
Für Deutschförderklassen gilt: Während des ersten Semesters und der Fortsetzung des Schulbesuches als 
ordentlicher Schüler ohne besondere Sprachförderung im zweiten Semester das Ergebnis des standardisierten 
Testverfahrens nach Maßgabe der lehrplanmäßigen Übereinstimmung in die Leistungsbeurteilung für die 
betreffende Schulstufe einzubeziehen. 
 
13 ohne 2-wöchige Ankündigungsfrist  
14 Ist dies nicht mehr möglich, weil der Schüler vor der Beurteilungsprüfung nicht mehr erscheint: Nachtragsprüfung im Herbst. Im Fall 
einer Nachtragsprüfung wird auf Verlangen ein vorläufiges Jahreszeugnis ausgestellt. An die Stelle der Beurteilung in dem betreffenden 
Gegenstand tritt der Vermerk über die Stundung der Prüfung. Nach Ablegung der Nachtragsprüfung wird das vorläufige Zeugnis 
eingezogen und durch ein endgültiges ersetzt. Fällt die Nachtragsprüfung negativ aus, so kann keine Wiederholungsprüfung abgelegt 
werden, der Schüler ist aber auf Antrag, der spätestens am dritten Tag nach Ablegung der Nachtragsprüfung zu stellen ist, zu einer 
einmaligen Wiederholung der Nachtragsprüfung zuzulassen.  

 

Für weitere Fragen und Anregungen stehen euch gerne zur Verfügung. 
 
 

Maria Cristelotti  und  Andreas Hammerer 
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